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SCHREIBEN DES ABTES GEROLD II . [ ZURLAUBEN] AN [ALT] AMMANN[ UND

DERZEITIGEN STADT- UND AMTSRAT] BEAT JAKOB II . ZURLAU¬
BEN, FREIHERR VON THURN UND GESTELENBURG, ZUG

"Junckher Hartman E s c h e r von Zürich , Obervogt in Lauffen , hat mir nicht

allein vortragen lassen , dass Jacob und Hans die M o s e r e n von Newhau-

sen [ Heuhausen am Rheinfall ] ihme vor ungefähr 4 Höchen etwas Heins abgekhaufft,

und durch Jacob H a s e r e n von Zürich , dermahligen Hintersässen von

Schaff hausen (Helchen Jedoch der Kauff und der Hein gar nichts angehe ) umb den

Lohn nach Zug abgeführt haben . Auff sothanen Hein aber von dem Jud E i s e-

l i von Lengnaw , wegen einer alten ahn dem Jacob Haser , der keinen Theil ahn

dem Hein hat , formierent pferd schuld ein Arrest begehret und erlangt worden

seye , sonder auch mich pro relaxatione solchen Arrests und fernerweith Recht¬

licher Verfüegung , wegen daraus entsprungenen Costens und Schadens , umb ei¬

nige Recommendation ahn M. Herr Brueder ganz Nachbahrlich angesuechet habe.

Han Nun die sach in denen Terminis , wie der Junckher Verkauffer selbsten ahn-

gibet , dass der Hein dem Jacob und Hans denen Moseren verkhaufft worden seye,

und der Jacob Haser darbei keinen Theil habe , sich wohl ansehen und darbei

erachten lasset , dass solcher gestalten der von dem Juden , wegen ahn den Ja¬

cob Haser , als einen abgesonderten Tertium Machenter praetension , auff gedach¬

ten den Jacob und Hans deren Moseren , alleinig zuegehorigen Hein , erlangte

Arrest nicht allerdings Stattfinden dörffe . Als habe das von dem eingangs er-

melten Herrn Verkaufferen ahngesonnene Vorworth umb gueter Nachbahrschaf ft

willen nicht absein , sonder M. Herr Brueder hiermit freüntlich ersuechen wol¬

len , derselbe in dieser vorkommenten sach pro Aequitate et justitia seines

vermögenten Orths dahin unschwer zue Concurrieren geruhete , dass der Arre-

stierte Hein denen Kaufferen als alleinigen eigenthumbsherren (ahn welche der

Jud nichts forderet ) mit seiner ferneren Rechtlichen Gebühr abgefolget , der

Jud aber mit der ahn den Tertium Machenter forderung ahn Seine Gehörde ver-
wisen werden Möchte " .

Original , mit Siegel - AH 54, 364- 365 - Blatt 365r leer
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